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Informationsfreiheit: Ihre Anfrage vom 11. April 2020 „Marktanalyse zu digitale 
Schul-/Bildungsplattform“ an das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden -
Württemberg
Ihre Schreiben vom 7. Mai, 22. Juli und 10. Oktober 2020
Frag den Staat # 130540
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vielen Dank für Ihre Anfrage. Aufgrund des derzeitigen hohen Arbeitsaufkommens 
hat sich die Bearbeitung leider verzögert. Wir bitten , dies zu entschuldigen.
Sie hatten sich an uns gewandt, da ihr Auskunftsersuchen nach Landesinformation s-
freiheitsgesetz Baden-Württemberg (LIFG) nicht ordnungsgemäß bearbeitet wurde. 
Sie begehren Zugang zu sämtlichen Informationen und/oder Dokumente betreffend 
der Marktanalyse zur digitalen Schul-/Bildungsplattform. 

Das Kultusministerium hat Ihnen mit Schreiben vom 2. Dezember 2020 die begehrte 
Marktanalyse mit geschwärzten Passagen zugesendet. Sie wurde zugleich darauf 
hingewiesen, dass ein Drittbeteiligungsverfahren Kosten über 200,- Euro verursa-
chen könne. Sie sind der Auffassung, dass ein solcher Hinweis über die Kosten zu 
unbestimmt und nicht mit § 10 LIFG verei nbar sei.
Daraufhin hat das Kultusministerium mit Schreiben vom 29. Dezember 2020 eine 
Kostenschätzung in Höhe von 500, - Euro angegeben und begründet.
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Grundsätzlich können informationspflichtigen Stellen für die Bearbeitung eines An-

trags nach § 10 LIFG Gebühren erheben. Diese Gebühren sollen als Ausgleich für 

den Aufwand dienen, der der informationspflichtigen Stelle dadurch entsteht, dass 

sie die Informationen bereitstellt. Das umfasst insbesondere die Prüfung und Be-

scheidung des Antrags sowie die Gewährung des Zugangs zu den Informationen. 

Die Gebühren sollen den Informationszugang nicht erschweren, daher sind wir der 

Auffassung, dass der Zugang zu den gewünschten Informationen möglichst kosten-

frei gewährt werden soll. Bei der Festlegung bzw. Bemessung der einzelnen Verwal-

tungsgebühr sind der Bestimmtheitsgrundsatz, der Gleichheitsgrundsatz sowie das 

Äquivalenzprinzip zu beachten. Letzteres besagt im Wesentlichen, dass die für eine 

einzelne Leistung erhobene Gebühr in keinem Missverhältnis zu der von der Behör-

de erbrachten Leistung stehen darf. Die Bemessung muss so erfolgen, dass zwi-

schen dem Verwaltungsaufwand und dessen Bedeutung, wirtschaftlichem Wert oder 

sonstigem Nutzen für den Antragsteller ein angemessenes Verhältnis besteht.  

 

Wenn Gebühren und Auslagen voraussichtlich die Höhe von 200,- Euro übersteigen, 

gilt eine gebühren- und auslagenfreie Informationspflicht von Gesetzes wegen. Die 

informationspflichtige Stelle hat nach § 10 Abs. 2 LIFG die antragstellende Person 

über die voraussichtliche Höhe der Kosten vorab gebühren- und auslagenfrei zu in-

formieren und zur Erklärung über die Weiterverfolgung des Antrags aufzufordern. 

 

Im vorliegenden Fall reicht ein Hinweis auf Kosten über 200,- Euro nicht aus und ver-

stößt gegen das LIFG. Die informationspflichtige Stelle muss eine Kostenschätzung 

veranlassen, und den Antragsteller über den genauen Betrag informieren.  

Dies hat die auskunftspflichtige Stelle mit Schreiben vom 29. Dezember 2020 (veröf-

fentlicht auf www.fragdenstaat.de) nachgeholt und eine solche Kostenschätzung ver-

anlasst. Die obersten Landesbehörden, so auch das Kultusministerium, haben 

Rechtsverordnungen erlassen, die eine einheitliche Gebührenobergrenze aller Mini-

sterien auf 500,- Euro enthalten. 

 

Die Durchführung eines Drittebteiligungsverfahrens ist sehr aufwendig und kann ho-

he Kosten verursachen. 
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Wir hoffen, Ihnen mit unseren Ausführungen weitergeholfen zu haben. 

 

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag  

des Landesbeauftragten für den Datenschutz  

und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg 


